
Sehr geehrte Frau Präsidentin/Sehr geehrter Herr Präsident,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

zugegeben, es fällt schon etwas schwer, eine Rede zu einem Thema zu halten, bei dem ein Konsens zwischen allen Fraktionen des Ausschusses für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen erreicht wurde.

Ich möchte zunächst dem Kollegen Brunnhuber herzlich für die gute und konstruktive Berichterstattung danken, die letztlich zu der einstimmigen Annahme des Gesetzentwurfes im Ausschuß geführt hat.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf passen wir die Vorschriften des Güterkraftverkehrsgesetzes an die Verordnung (EG) Nr. 484/2002 des Europäischen Parlamentes und des Rates über die einheitliche europäische Fahrerbescheinigung an. Darüber hinaus werden die Vorschriften zur Haftpflichtversicherung der Straßengüterverkehrsunternehmen neu geregelt und die Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich der Freistellung land- und forstwirtschaftlicher Sonderverkehre verbessert.

Ich bin der Meinung, dass diese Regelungen wichtig und notwendig sind, denn eines hat mit der Erweiterung der EU auf 25 Mitgliedsstaaten sicherlich nicht aufgehört: Der große Wettbewerbsdruck auf die Unternehmen des Straßengüterverkehrs, der tendenziell eher noch zunehmen dürfte.
Da ist die Verlockung bei dem einen oder anderen Unternehmen schon groß, sich durch illegale Beschäftigung und/oder Lohndumping einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen. Auch wenn es sich dabei hoffentlich um Einzelfälle handelt, wir müssen unser vordringliches Augenmerk darauf richten, die seriösen Unternehmen vor einer Verzerrung der Wettbewerbsbedingungen zu schützen. 

Durch die Anpassung der §§ 7b und 7c des Güterkraftverkehrsgesetzes an die europäische Rechtslage schaffen wir jetzt die Vorraussetzungen für die Ausgabe der Fahrerbescheinigungen. Damit müssen Unternehmen des Straßengüterverkehrs auf Antrag nachweisen, dass ihr Fahrpersonal – falls es nicht aus der EU stammt – gemäß den Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Niederlassungsstaates und damit nach EU-kompatiblen Vorschriften beschäftigt wird. Diese Regelung fördert einen fairen Wettbewerb und hilft, schwarze Schafe bei Kontrollen schnell ausfindig zu machen.

Dass hier Handlungsbedarf geboten ist, zeigte das Ergebnis von 25 Betriebskontrollen, die durch das Bundesamt für Güterverkehr durchgeführt wurden. 7 Firmen führten in großem Umfang verkehrsrechtlich unzulässige Beförderungen durch deutschlandweit ansässige Unternehmen aus. Dabei wurden 19 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 5 Bußgeldverfahren eingeleitet, und in einem Falle führte eine Betriebskontrolle sogar zu 9 Festnahmen in insgesamt 7 beteiligten Unternehmen. Dieses Ergebnis muß ich wohl nicht näher kommentieren, es zeigt deutlich die Notwendigkeit dieser Gesetzesänderung.
Mit der Neuregelung der Höhe der Mindestversicherungssumme bei der Haftpflichtversicherung und einer Festlegung auf 600.000 € je Schadensereignis schaffen wir ebenfalls eine Verbesserung der Wettbewerbsbedingungen. In diesem Zusammenhang ist es von großer Bedeutung, dass die Verbände des Güterkraftverkehrsgewerbes dieser Regelung zugestimmt haben, da sie sich mit ihren Erfahrungen aus der Praxis deckt.
Bezüglich der Freistellung land- und fortwirtschaftlicher Sonderverkehre hat sich seit dem Inkrafttreten dieser Regelung vor 50 Jahren Einiges in der Branche geändert. Damals ging es vor allen Dingen um die Freistellung landwirtschaftlicher Betriebe, die noch in Eigenregie ihre Produkte wie z.B. Zuckerrüben zu den Abnehmern brachten bzw. sich ihre Bedarfsgüter selbst abholten. Heute werden jedoch erhebliche Transportmengen bewegt, die im engeren Sinne der Regelung nicht mehr den Freistellungstatbestand erfüllen und daher auch dem Gewerbe erhebliche Transportmengen entziehen.

Mit der Einführung eines Begleitpapiers bzw. eines sonstiges Nachweises im Falle des Einsatzes großvolumiger Kraftfahrzeuge und einer Mitführungspflicht für diese Papiere wird die Kontrollmöglichkeit des Bundesamtes für Güterverkehr deutlich verbessert. Da heute bereits viele Transporte – wie z.B. die o.g. Zuckerrübentransporte –mit Begleitpapieren durchgeführt werden, hält sich auch der bürokratische Mehraufwand in Grenzen. 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf eines möchte ich noch aufmerksam machen. Nach der Verordnung hätten wir bereits zum 19. März 2003 eine einheitliche euroäische Fahrerbescheinigung einführen müssen. Es ist schon ärgerlich, dass wir offensichtlich immer wieder bei der Umsetzung von EU-Recht in nationales Recht hinterherhinken. Ich möchte da nur an die Debatte um das Kontrollgerätebegleitgesetz erinnern, wo wir ähnliche Vollzugsdefizite festgestellt hatten. 
Es wäre sicherlich besser gewesen, wenn wir die Gesetzesänderung bereits vor der EU-Erweiterung verwirklicht hätten. Aber, man sollte die Hoffnung nie aufgeben. Vielleicht gelingt uns ja beim nächsten Mal eine zügigere Umsetzung.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit
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